
AKTUELL
01/2023 - 06.06.2023 Prüfung und Zertifizierung von 

Störlichtbogen-PSA (PSAgS)

Was gilt es bei der Beschaffung von 
PSAgS zu beachten?

Persönliche Schutzausrüstung gegen die thermischen 
Gefahren des Störlichtbogens hat sich den letzten 10 
Jahren in Deutschland aus seinem Schattendasein 
befreit und die Notwendigkeit des Tragens hat sich im 
Bewusstsein von Verantwortlichen und Arbeitsausfüh-
renden beim Arbeiten an und in der Nähe elektrischer 
Arbeiten zunehmend verankert.

Ein Ausgangspunkt für diese positive Entwicklung war 
die DGUV Information 203-077, die sich mit der richtigen 
Gefährdungsbeurteilung auseinandersetzt und 2012 
zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Seit September 
2020 liegt die neue, überarbeitete Fassung vor, die vie-
le Erfahrungen aus der Praxis integriert hat. Überhaupt 
sind alle zertifizierungstechnischen Standards, die sich 
mit der PSAgS befassen, auf einem sehr aktuellen 
Stand.

Trotzdem erreichen uns immer wieder Fragen, wie eine 
PSAgS zertifiziert werden muss, damit sie dem gültigen 
normativen Stand entspricht, wenn man sie beschaffen 
möchte. Nachstehend haben wir die wichtigsten Punkte 
für die Bereiche Gesichtsschutz, Schutzbekleidung und 
Handschutz zusammengefasst.

Gesichtsschutz

Für die Normierung von Gesichtsschutzprodukten (Visier-
scheiben) zum Schutz vor Störlichtbögen gibt es nach wie 
vor keine europäische oder deutsche Prüfnorm in Form 
einer EN oder DIN. Diese Lücke wird durch den Prüf-
grundsatz GS-ET-29 der DGUV geschlossen, der sich 
an den Prüfaufbau Box-Test IEC EN 61482-1-2 anlehnt 
und auf die speziellen Anforderungen des Gesichtsschut-
zes angepasst ist. Dieser Prüfgrundsatz wurde mehrfach 
modifiziert und die aktuelle Fassung, die vor allem auch 
unterschiedliche Helmformen für den Gesichtsschutz be-
rücksichtigt, ist seit 06-2019 gültig. Spätestens ab Juni 
2024 dürfen keine Ge-
sichtsschutzprodukte vom 
Hersteller in den Markt ge-
bracht werden, die nicht 
nach dem aktuellen Grund-
satz zertifiziert sind. Im 
Markt befindliche Produkte, 
die nach einer Vorgänger-
version zertifiziert wurden, 
dürfen natürlich bis zu ih-
rem Ablaufdatum (das gibt 
der Hersteller vor) benutzt 
werden.

Wichtig, persönliche Schutzausrüstung gegen die ther-
mischen Gefahren des Störlichtbogens unterliegt der 
Verordnung (EU) 2016/425 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 09.03.2016 (PSA 
Verordnung) und sind dort in der Risikokategorie III, der 
höchsten Kategorie, eingestuft. Diese Verordnung hat 
die PSA-Richtlinie 89/686/EWG abgelöst und aufgeho-
ben. Ausgestellte Baumusterprüfbescheinigungen (Zer-
tifizierungen) nach der alten Richtlinie gelten bis maxi-
mal 21. April 2023. Nach diesem Datum dürfen nur noch 
Produkte in den Markt gebracht werden, die über eine 
Baumusterprüfbescheinigung nach Verordnung (EU) 
2016/425 verfügen.
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Bekleidung

In Deutschland wurde im Januar 2021 die DIN EN 
61482-2 veröffentlicht, die auf die IEC 61482-2 aus 
dem Jahr 2018 zurückgeht. Bis Juni 2023 werden alle, 
vorher gültigen nationalen Normen, zurückgezogen. 
Auch hier gilt, dass nach der Rückziehung nur noch 
Produkte, die entsprechend der DIN EN 61482-2 bau-
mustertechnisch zertifiziert wurden, in den Markt neu 
eingeführt werden dürfen. Bei langjährigen Beklei-
dungsserien, die sich alle 5 Jahre einer Rezertifizie-
rung unterziehen müssen, ist die Prüfgrundlage und 
das Zertifikat gültig, welche zum Zeitpunkt der Pro-
duktion Bestand hatten. Hier könnten noch Baumus-
terprüfungen ohne Verweis auf die DIN EN 61482-2 
auftauchen, allerdings sollte man sich die betroffenen 
Produkte im Beschaffungsprozess genau anschauen. 
Mit den neuen Prüfgrundlagen werden deutlich mehr 
Inhalte abgefragt und geprüft als das bei einer einfa-
chen Störlichtbogenprüfung der Fall ist.  Es werden 
Punkte der Konfektion, Kennzeichnung oder der Be-
nutzerinformation mit zertifiziert. Bekleidung, die in der 
Benutzung ist, ist von Fragen der Neuzertifizierung 
nicht betroffen.

Schutzhandschuhe

Bei Schutzhandschuhen gegen die Auswirkungen 
eines Lichtbogens liegt der Sachverhalt ähnlich, wie 
beim Gesichtsschutz. Aus Mangel an internationalen 
oder nationalen Normen ist die Berufsgenossenschaft 
mit Prüfgrundsätzen eingesprungen. Seit Februar 2019 
gelten hier zwei verschiedene Grundsätze, der GS-ET 
42-1 und der GS-ET 42-2. Der DGUV Grundsatz 42-1 
beschreibt Zusatzanforderungen für die Störlichtbo-
genprüfung von elektrisch isolierenden Handschuhen 
und sein Pendant 42-2 beschreibt diese Anforderun-
gen für Hitzeschutzhandschuhe, also für Handschuhe, 
die nicht aus isolierendem Material bestehen. Beim 
Einkauf von Störlichtbogenschutzhandschuhen sollte 
man also darauf achten, dass die Handschuhe nach 
den genannten DGUV Prüfgrundsätzen zertifiziert 
sind, oder zumindest in Anlehnung an die IEC 61482-
1-2, und die Schutzklasse APC 1 oder APC 2 mit ei-
nem Zertifikat ausweisen.


